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Vorwort
Daten über die gesetzliche Rentenversicherung gibt es in großer Zahl. 
Verschiedene Statistikpublikationen der Deutschen Rentenversicherung 
versorgen einen breiten Nutzerkreis aus Politik, Ministerien, Verbänden, 
Medien, Wissenschaft und Selbstverwaltung regelmäßig mit aktuellen 
Daten und Fakten zur Alterssicherung. Und diese Informationen werden 
auch täglich genutzt. 

Warum dann noch ein Rentenatlas? Weil die Bedeutung vieler Zahlen 
der Rentenversicherung in der Flut der täglichen Nachrichten schnell 
untergeht. Deshalb haben wir uns entschlossen, die wichtigsten aktuel-
len Daten gebündelt und grafisch prägnant aufbereitet in diesem „Atlas“ 
zusammenzufassen. Verwendet wurden jeweils die Werte, die in der 
rentenpolitischen Diskussion genutzt werden. 

Ob die Höhe von Einnahmen und Ausgaben, ob die Zahl der Versicherten 
und Rentner oder Daten über die grenzüberschreitende Bedeutung der 
Rentenversicherung: Hier finden Sie wichtige Fakten auf einen Blick – 
mit kurzen Erklärungen und Hinweisen. Damit ist der Rentenatlas ein 
kleiner Beitrag zu mehr Transparenz in der deutschen Alterssicherung.

Neben dem Printprodukt bieten wir sowohl den gesamten Rentenatlas 
als auch die großformatigen Grafiken einzeln unter www.deutsche- 
rentenversicherung.de/rentenatlas zum Download an.
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und neue aufschlussreiche 
Einblicke!
          
Ihre Deutsche Rentenversicherung 
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Einnahmen 2020 gesamte Rentenversicherung

334,4*

Mrd. Euro 
insgesamt 
*Summendiff. durch Rundungen  

81,7 Mrd.

Bundeszuschüsse u.a.

252,7 Mrd.

Beiträge (aus/von)

224,3 Mrd. 
Erwerbstätigkeit

16,2 Mrd. 
Bund für 
Kindererziehungszeiten

3,5 Mrd. 
Krankenversicherung

48,2 Mrd. 
allgemeiner  
Bundeszuschuss

14,4 Mrd. 
Erhöhungsbeitrag 
zum zusätzlichen
Bundeszuschuss

12,8 Mrd. 
zusätzlicher 
Bundeszuschuss

2,8 Mrd. 
Pflegeversicherung

1,2 Mrd. 
freiwillige Beiträge

4,8 Mrd. 
Bundesagentur 
für Arbeit

1,0 Mrd. 
Erstattungen der
Versorgungsträger

5,2 Mrd. 
Bundeszuschuss zur 
Knappschaft  
(Defizithaftung)

0,1 Mrd. 
Sonstiges
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Einnahmen der 
Rentenversicherung

Entwicklung 
der Einnahmen 
1995 bis 2020

Die gesamte Rentenversicherung 
hatte 2020 334,4 Milliarden Euro 
an Einnahmen zu verzeichnen. 
Davon entfallen 252,7 Milliarden 
Euro auf Einnahmen aus Beiträ-
gen. 80,5 Milliarden Euro wurden 
als Bundeszuschüsse gezahlt, 
eine Milliarde Euro aus Erstattun-
gen eingenommen und mehr als 
100 Millionen Euro waren sonstige 
Einnahmen.   

Beitragszahler
Beiträge werden gezahlt u.a. 
• von Arbeitnehmern, Arbeitge-

bern und Selbstständigen für 
Erwerbstätigkeit,

• von freiwillig Versicherten,
• vom Bund für Kindererziehu-

ngszeiten sowie 
• von den anderen Sozialver-

sicherungszweigen (z. B. für 
Empfänger von Arbeitslosen-
geld, Krankengeld, Pflegeper-
sonen).

Bundeszuschüsse     
Der Bund zahlt der Rentenversi-
cherung vier unterschiedliche  
Zuschüsse, den

• allgemeinen Bundeszuschuss  
(steigt mit dem Durchschnitts- 
wachstum der Löhne und 
Gehälter, mit Zeitverzögerung 
von zwei Jahren sowie abhän-
gig von der Veränderung des 
Beitragssatzes gegenüber dem 
Vorjahr), 

• den zusätzlichen Bundeszus-
chuss (steigt mit den Einnah- 
men des Bundes aus einem 
Prozentpunkt der Mehrwert- 
steuer),

• den Erhöhungsbetrag zum  
zusätzlichen Bundeszuschuss 
(folgt der Veränderung der 
Bruttoverdienste, abzüglich 
rund 400 Millionen Euro für 
Leistungen der Grundsi-
cherung).  

• Das Defizit der knappschaft-
lichen Rentenversicherung in 
Höhe von 5,2 Milliarden Euro 
wurde vom Bund gedeckt. 

Die Rentenversicherung finanziert sich aus Beiträgen 
und Bundesmitteln. Die Beitragseinnahmen entwickeln 
sich abhängig von der Höhe des Beitragssatzes, der 
Beschäftigung und der Veränderung der Bruttover-
dienste. Die jährlichen Steigerungen der Löhne und  
Gehälter führen ebenso zu einer Erhöhung der Bei-
tragseinnahmen wie eine Zunahme der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung. Die jährlichen 
Veränderungen der Bruttoverdienste und die Beitrags-
satzveränderungen beeinflussen die Zahlungen des 
Bundes an die Rentenversicherung.  

214,6 
Mrd. Euro

179,3
Mrd. Euro

231,7 
Mrd. Euro

1995    2000    2005    2010    2015    2020

251,3
Mrd. Euro

276,2
Mrd. Euro

334,4     
Mrd. Euro
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Ausgaben 2020 gesamte Rentenversicherung

338,3* 
Mrd. Euro 

4,2 Mrd. 
Verwaltung

23,1 Mrd.    
Krankenversicherung 
der Rentner

6,9 Mrd. 
Leistungen zur Teilhabe 
(medizinische und berufliche Reha)

303,7 Mrd. 
Renten

insgesamt 
*Summendiff. durch Rundungen

0,5 Mrd. 
Sonstiges 
(Beitragserstattungen, ...)

5,3 Mrd. 
medizinische 
Reha-Leistungen

1,2 Mrd. 
Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben 
(berufliche Reha)

0,4 Mrd. 
Sozialversicherungs- 
beiträge
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Die Rentenversicherung hat 2020 
insgesamt 338,3 Milliarden Euro 
ausgegeben. Von den Ausgaben 
entfallen rund 90 Prozent auf die 
Zahlung der Renten. Zweitgrößtes 
Ausgabenpaket ist die Kranken-
versicherung der Rentner (KVdR), 
also die hälftige Beitragszahlung 
der Rentenversicherung für die  

Krankenversicherung der Rent-
nerinnen und Rentner, mit 23,1 
Milliarden Euro. 

Ausgaben der  
Rentenversicherung

Entwicklung  
der Ausgaben  
1995 bis 2020 
(in 5-Jahres-Schritten)

214,0 
Mrd. Euro

184,4
Mrd. Euro

235,6 
Mrd. Euro

1995   2000    2005    2010    2015    2020

249,2
Mrd. Euro

277,7
Mrd. Euro

338,3      
Mrd. Euro

Die jährlichen Erhöhungen der  
Rentenausgaben werden be- 
stimmt durch die Veränderung 
der Zahl der Renten sowie durch 
die Höhe der turnusmäßigen Ren- 
tenanpassungen. Der vergleichs-
weise starke Anstieg der Renten- 
ausgaben zwischen 2010 und 2020 
ist auf die im Vergleich zu frühe- 
ren Zeiträumen relativ hohen 
Rentenanpassungen, die Einfüh-
rung der Mütterrente sowie die 
Möglichkeit des vorzeitigen Ren-
tenbezugs für besonders langjäh-
rig Versicherte (abschlagsfreie 
„Rente ab 63“) zurückzuführen.    
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Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung (am 31.12.2019)

56,7 
Mio.

39,1 Mio.
aktiv versichert

32,2 Mio.
Beschäftigte (ein-
schließlich Minijobber 
mit Eigenbeitrag)

3,57 Mio. 
Leistungsempfän-
ger nach SGB II

4,19 Mio. 
Minijobber ohne  
Eigenbeitrag

777.000 
häusliche  
Pflegepersonen

728.000
Arbeitslosengeld- 
bezieher

321.000
Selbstständige  
(einschließlich Hand-
werker, Künstler/ 
Publizisten)

213.000 
freiwillig 
Versicherte

17,6 Mio.
passiv versichert

Aktiv versichert*
* mit Mehrfachnennungen

1

4

5

6

7

32
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Mehr als 56 Millionen 
Versicherte

Aktiv Versicherte 
in der gesetz- 
lichen Renten-
versicherung  
1994 bis 2019 
(am 31.12. des Jahres,  
in 5-Jahres-Schritten, in Millionen) 

33,2
31,9

1994    1999    2004    2009    2014    2019*

33,5
35,1

36,5
39,1

* Wert für 2020 noch nicht verfügbar

Die Rentenversicherung hatte 
2019 insgesamt 56,7 Millionen 
Versicherte. Davon waren 39,1 
Millionen Menschen aktiv versi-
chert, 17,6 Millionen waren pas-
siv versichert. Aktiv versichert 
sind alle Menschen, auf deren 
Rentenkonto sich innerhalb eines 
Jahres eine Veränderung ergibt. 
Passiv versichert sind Personen 
ohne eine Kontoveränderung, zum 
Beispiel Hausfrauen nach Ablauf 
der Kindererziehungzeit und der 
Kinderberücksichtigungszeit. 
Aktiv versichert in der gesetzli-
chen Rentenversicherung sind u.a.      

• alle versicherungspflichtig  
beschäftigten Arbeitnehmer  
und Auszubildenden,

• Pflegepersonen (die Angehö- 
rige, Nachbarn oder Freunde in 
häuslicher Umgebung pflegen): 

Höhe des Rentenanspruchs 
abhängig von Pflegegrad des 
Pflegebedürftigen und einer 
wöchentlichen Mindestpflege-
zeit von zehn Stunden, die auf 
mindestens zwei Tage verteilt 
ist,

• Mütter und Väter, die überwie- 
gend ein Kind während der ers- 
ten zehn Lebensjahre erziehen 
(die ersten drei Jahre pflicht-
versichert),

• bestimmte Selbstständige (ein-
schließlich Handwerksmeister, 
Künstler, Publizisten),

• Minijobber (pflichtversichert 
oder versicherungsfrei), 

• freiwillig Versicherte, 
• Arbeitslose: individueller Ren- 

tenanspruch abhängig von ALG- 
oder ALG-II-Bezug. 

Die Zahl der aktiv Versicherten in der Rentenversiche-
rung ist 2019 gegenüber dem Vorjahr erneut um 1,0 
Prozent gewachsen. Der Anstieg ist vor allem auf die 
Zunahme von versicherungspflichtiger Beschäftigung 
zurückzuführen. Diese basiert auf der anhaltend guten 
Lage am Arbeitsmarkt im Betrachtungszeitraum. 
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6.778.546 
ausländische aktiv 
Versicherte (gesamt)

1.045.000
Türkei

548.000
Polen

342.000
Italien

434.000
Rumänien

268.000
Serbien

192.000
Griechen-

land

165.000
Russland

91.000
Frankreich

78.000
Österreich

204.000
Kroatien

116.000
Ungarn

199.000
Bulgarien

Ausländische Versicherte 
13 große Ausländergruppen – nach Staatsangehörigkeit (Auswahl, am 31.12.2019)

86.000
Spanien
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Unter den am Jahresende 2019 
aktiv Versicherten mit ausländi-
scher Staatsbürgerschaft bilden 
Türken mit gut einer Million  
Menschen die bei Weitem größte 
Gruppe. 

Viele ausländische Versicherte 
haben die Staatsbürgerschaft eines 
anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union (EU). Am häufigsten 
darunter sind Polen mit 548.000, 
Rumänen mit 434.000, Italiener mit 
342.000  und Griechen mit 192.000.

Von den aktiv Versicherten mit EU- 
Staatsbürgerschaften zahlen über 
90 Prozent Rentenversicherungs-
beiträge. Das wirkt sich auch positiv 
auf die Einnahmen der Rentenver- 
sicherung aus. 

Ausländische Versicherte zahlen 
Beiträge zur Rentenversicherung

Zahl der aktiv  
Versicherten mit  
ausländischer 
Staatsangehörig-
keit 1994 bis 2019 
(am 31.12. des Jahres, in 5-Jah- 
res-Schritten, auf Tsd. gerundet) 

2.698
2.495

1994    1999    2004    2009    2014    2019*

2.777

3.288

4.386

6.779
Anteil an allen aktiv 
Versicherten (in %)

8,17,8 8,3
9,4

12,0

17,3

* Wert für 2020 noch nicht verfügbar

Die Zahl der Versicherten in der 
Rentenversicherung mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit hat 
einen neuen Höchststand erreicht. 
Nach den jüngsten vorliegenden 
Zahlen waren es Ende 2019 rund 
6,779 Millionen. Erheblich dazu  
beigetragen hat die Ausweitung 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit  
innerhalb der EU in den Jah-
ren 2011 und 2014. Dies hat für 
viele EU-Bürger das Arbeiten in 
Deutschland erleichtert und den 
Zuzug aus anderen EU-Staaten  
begünstigt. 



800                 850                  900                   950                 1000                  1050     

800                 850                  900                   950                 1000                  1050     

Die Altersrenten
Zahl und Höhe der gesetzlichen Bruttobezüge im Schnitt (im Rentenbestand Ende 2020, nach Bundesländern)  

Mecklen-
burg-Vorpom-

mern

Berlin-Ost

Berlin-West
Bremen

Hamburg

Saarland

3.551.293
Nordrhein-
Westfalen

2.510.641
Bayern

1.653.460
Nieder-
sachsen

2.126.512
Baden-

Württemberg

1.117.307
Sachsen

1.213.020
Hessen

831.525
Rheinland-

Pfalz

425.478

650.055
Branden-

burg

619.467
Sachsen-

Anhalt

621.435
Schleswig-

Holstein 

586.084
Thüringen

395.891
307.274

259.510

219.129

130.673

Zahl der Altersrenten

Durchschnittlicher Bruttobetrag der Altersrenten 
nach mindestens 35 Versicherungsjahren in Euro

1.300                       1.450                       1.600          Männer        Frauen

Saarland 
Nordrhein-Westfalen
Hamburg
Hessen
Baden-Württemberg
Berlin-Ost
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Bremen
Bayern
Berlin-West
Brandenburg
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Duchschnittliche Brutto-
rente im Bundesgebiet

Duchschnittlicher Zahl- 
betrag im Bundesgebiet

1.598
1.572
1.536
1.525
1.519
1.509
1.493
1.486
1.473
1.470
1.455
1.427
1.395
1.358
1.357
1.347
1.340

1.466

1.311

1.742
1.752
1.700
1.685
1.722
1.616
1.642
1.640
1.629
1.630
1.624
1.579
1.511
1.494
1.453
1.473
1.465

1.632

1.460

1.220
1.236
1.312
1.240
1.206
1.398
1.190
1.212
1.181
1.208
1.190
1.267
1.273
1.222
1.254
1.219
1.213

1.225

1.095

12
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Analyse der Altersrenten  
in den Bundesländern

Entwicklung der 
Höhe der  
Erwerbsminde-
rungsrenten  
1995 bis 2020
(im Rentenzugang, in 
5-Jahres-Schritten) 

759*
727*

1995    2000     2005     2010     2015      2020

686*
662*

678*
746*

*  Durchschnittliche Höhe erstmals 
gezahlter Erwerbsminderungsrenten 
(brutto, in Euro)

Zwischen den Bundesländern  
gibt es Unterschiede in der Höhe 
der Bruttorenten. Im Renten-
bestand Ende 2020 lagen die 
durchschnittlichen Renten nach 
mindestens 35 Versicherungs-
jahren für Männer am höchsten 
in Nordrhein-Westfalen mit 
1.752 Euro und im Saarland mit 
1.742 Euro. Hier arbeiteten viele 

Männer früher in gut bezahlten 
Jobs im Bergbau und erhalten 
heute daraus vergleichsweise 
hohe Renten. Gemessen an den 
anderen östlichen Bundeslän-
dern erhielten Rentner in Ber-
lin-Ost mit 1.616 Euro relativ 
hohe Altersbezüge, begründet 
durch den relativ hohen Anteil von 
Rentnern mit Ansprüchen aus 

ehemaligen Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen der DDR. 

Auch Frauen bekamen im Durch-
schnitt im Ostteil Berlins mit 
1.398 Euro die höchsten Renten. 
Insgesamt fällt auf, dass die 
Differenz zwischen den Durch-
schnittsrenten für Männer und 
Frauen im Osten Deutschlands 

geringer ausfällt als im Westen. 
Wichtigster Grund: Frauen im 
Osten waren weniger teilzeit-
beschäftigt. Dadurch sind dort 
die Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen 
geringer als im Westen. 

Die durchschnittlichen Bruttobe-
träge der Erwerbsminderungs-
renten sind im Rentenzugang 
2020 auf 986 Euro gestiegen, 
2019 lag der Betrag noch bei 902 
Euro. Seit 2013, dem letzten Jahr 
vor der Reform der Erwerbsmin-
derungsrenten, haben sich die 
durchschnittlichen Bruttobeträge 
der Erwerbsminderungsrenten 
ausgehend von 678 Euro um ins-
gesamt 308 Euro beziehungswei-
se rund 45 Prozent erhöht. 
Grund für diese positive Entwick-
lung ist neben den jährlichen 
Rentenanpassungen die Auswei-
tung der Zurechnungszeit. Diese 
wurde zunächst ab 2014 vom 60. 
auf das 62. Lebensjahr verlängert. 
2018 wurde die Zurechnungszeit 
weiter ausgeweitet und seit 2019 

werden Erwerbsminderungsrent-
ner so gestellt, als hätten sie bis 
zur Regelaltersgrenze gearbei-
tet. Die Zurechnungszeit steigt 
seitdem bis 2031 schrittweise bis 
zum 67. Lebensjahr. Außerdem 
wirken sich (gesundheitsbedingte) 
Einkommensminderungen in den 
letzten vier Jahren vor Eintritt der 
Erwerbsminderung nicht mehr 
rentenmindernd aus. 

Die Zahlen machen deutlich, dass 
die Reform bei den Erwerbsmin-
derungsrenten gewirkt hat und 
die Renten deutlich gestiegen 
sind. Grund für die Reform war, 
dass das Risiko der Altersarmut 
bei Erwerbsminderungsrentnern 
deutlich höher ist als bei anderen 
Rentnern. 

902*

986*

20
19

20
13
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Rentenzahlungen ins Ausland
So viele Renten zahlt die Rentenversicherung in andere Staaten (Auswahl, am 31.12.2020) 

Frankreich

Italien

Griechenland

Österreich
Schweiz

Spanien

Niederlande

Bosnien- 
Herzegowina

Kroatien

SerbienUSA

Kanada

Türkei

52.98023.018

18.140  79.495

1.659  88.405

2.422  95.502

27.143  96.098

22.083     193.146

7.656         363.053

389  40.161

26.836  31.725

10.877  58.989

734  44.859

36.2839.068

247.568 
 An deutsche 
 Versicherte

1.487.813

An ausländische Versicherte

3.665  78.072
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Knapp 1,74 Millionen Renten 
zahlte die Deutsche Rentenver-
sicherung 2020 ins Ausland. Das 
entspricht nahezu 7 Prozent aller 
Rentenzahlungen. 

Rund 72 Prozent der Auslands-
renten gehen in Länder der Euro-
päischen Union (EU). Das sind 
insgesamt rund 1,25 Millionen 
Zahlungen. Die restlichen Aus-
landsrenten gehen in verschiede-
ne Länder weltweit. 

Knapp 86 Prozent aller Aus-
landsrenten gehen an auslän-
dische Staatsangehörige, die 
durch ihre Beitragszahlungen an 
die Deutsche Rentenversiche-
rung Rentenansprüche erwor-
ben haben. Die größte Gruppe 
unter ihnen sind Italiener (rund 

363.000 Rentenempfängerinnen 
und -empfänger). Weitere große 
Ausländergruppen, die sich ihre 
Rente ganz oder teilweise in 
Deutschland erarbeitet haben, 
sind die Rentnerinnen und Rent-
ner aus Spanien, Österreich, Grie-
chenland und Kroatien.    

Etwa 14 Prozent der Auslands- 
renten werden auf der Grundlage 
von Beitragszahlungen an Deut-
sche ausgezahlt, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
fest im Ausland haben. Hier hat 
Österreich den höchsten Anteil 
mit mehr als 27.000 Renten.

   

Knapp 1,74 Millionen  
Renten ins Ausland

Zahl der an Deutsche 
und Ausländer  
gezahlten Renten im 
Ausland 
(am 31.12. des Jahres,  
in 5-Jahres-Schritten) 

1.213.459  

989.688  

1995           2000           2005         2010           2015         2020

1.427.441  

1.623.067  
1.741.142  1.735.381

152.376  129.195  169.598  206.035  228.919  247.568

1.061.083  
860.493  

1.257.843  
1.417.032  

1.512.223  
1.487.813

An ausländische  
Rentnerinnen und  
Rentner (bis 2009 ein-
schließlich Staatenlose)

An deutsche
Rentnerinnen und 
Rentner

Die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten ist in den 
vergangenen 25 Jahren nahezu auf das Doppelte 
gestiegen. Das liegt einerseits am Wunsch vieler Deut-
scher, den Ruhestand zum Beispiel in sonnigen Gefil- 
den zu verbringen. Zudem zieht es viele Ausländerin-
nen und Ausländer im Alter in ihre Heimat.  
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Die Rentenanpassungen
So stark stiegen die Renten in Deutschland 2016 bis 2021 (Standardrente und jährliche Steigerung)

2%

1%

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021

3%

4%

5%

6%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.290
1.336 

1.381
1.435

1.495 1.506

1.370
1.396 1.441

1.487
1.539 1.539

0,72

  3,18   3,22 

  3,91  

4,204,25

5,95

3,37

 0,00

1,90

3,59

Alte Bundesländer

Neue Bundesländer

Standardrente am 1. Juli
(brutto, in Euro)

Rentensteigerung (in %)

 3,45 
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Renten steigen nur im 
Osten Deutschlands leicht

Entwicklung des  
Rentenbeitragssatzes 
1994 bis 2021 
(in 3-Jahres-Schritten) 

20,3
19,2

18,7* 

1994  1997  2000  2003  2006  2009  2012  2015  2018  2021
* bis 31. März

19,3 19,5 19,5 19,9 19,6
18,7 18,6 18,6

Mehr im Portemonnaie haben in 
diesem Jahr nur die rund 4,1 Mil-
lionen Rentnerinnen und Rentner 
in Ostdeutschland. Aufgrund des 
konjunkturellen Einbruchs infolge 
der Corona-Pandemie und der 
damit verbundenen stagnieren-
den Einkommen sind die Renten 
in den alten Bundesländern zum 
1. Juli nicht gestiegen. Die für 
die Rentenanpassung 2021 rele-
vante Lohnsenkung betrug -2,34 
Prozent in den alten und -0,14 
Prozent in den neuen Bun- 
desländern. In den neuen Län-
dern wuchsen die Rentenbezü-
ge nur aufgrund der gesetzlich 
beschlossenen schrittweisen 
Rentenangleichung um 0,72 Pro-
zent. Deshalb blieb der aktuelle 
Rentenwert – also der Wert eines 
Entgeltpunktes in Euro – in den 
alten Bundesländern mit 34,19 
Euro stabil, in den neuen Ländern 
stieg er von 33,23 Euro auf 33,47 
Euro und erreichte 97,9 Prozent 
des Westwertes. 

Insgesamt sind die Renten seit 
2016 im Westen um insgesamt 
12,3 Prozent und im Osten um 
16,8 Prozent gestiegen.

Während die Standardrente ab 
dem Jahr 2003 für mehrere Jahre 
weitgehend stagnierte, ist sie in 
den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen. Eine gesetzliche 
Regelung und die verbesserte 
wirtschaftliche Entwicklung sorg-
ten dafür, dass die Standardrente 
in den neuen Ländern sich der in 
den alten Ländern schrittweise 
angenähert hat. Bis zum Jahr 
2024 soll sie im ganzen Bundes-
gebiet dieselbe Höhe erreichen. 

Die Standardrente wird anhand 
eines idealisierten Versicherten 
ermittelt, der nach 45 Beitrags-
jahren mit stets durchschnittli-
chem Verdienst – für den jeweils 
ein Entgeltpunkt auf dem Renten-
konto gutgeschrieben wird – in 
den Ruhestand tritt.

Trotz der deutlich gestiegenen Zahl gezahlter Renten ist 
der Beitragssatz zur Rentenversicherung heute niedriger 
als im Jahr 1991. Grund dafür sind neben einer erheblich 
gestiegenen Zahl von Beitragszahlern – Beschäftigte und 
Arbeitgeber – auch deutlich höhere Steuerzahlungen an  
die Rentenversicherung seit Ende der 1990er-Jahre und 
ein abgesenktes Versorgungsniveau durch die Rente.   
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Die Deutschen leben immer  
länger – und bekommen des-
halb heute ihre Rente sehr viel 
länger gezahlt als vor 50 Jahren. 
Während die steigende allgemei-
ne Lebenserwartung eine sehr 
erfreuliche Tatsache ist, stellt 

sie für die Alterssicherung eine 
Herausforderung dar. Die durch-
schnittliche Rentenbezugsdauer 
bei den Versichertenrenten lag 
2020 bei den Männern bei 18,5 
Jahren, bei den Frauen bei 22,0 
Jahren. 2015 lag die Zahl bei den 

Männern noch bei 17,5 Jahren, bei 
den Frauen bei 21,7 Jahren. Damit 
gab es allein in den letzten fünf 
Jahren bei der durchschnittlichen 
Rentenbezugsdauer einen Anstieg 
um ein Jahr bei den Männern und 
0,3 Jahre bei den Frauen, insge-

samt also um rund 0,65 Jahre. 
Die Entwicklung seit 2017 zeigt 
jedoch, dass die Dauer des Ren-
tenbezugs zuletzt nicht mehr so 
stark anstieg oder sogar rückläu-
fig war. Neben dem Wegfall von 
Rentenarten, die schon vor der 

Regelaltersgrenze bezogen wer-
den konnten, wirkt sich hier vor 
allem die Anhebung der Alters-
grenzen auf den Rentenbeginn 
aus.

Lebenserwartung und Rentenbezug

Die Zeit des Rentenbezugs
So lange erhalten Frauen und Männer durchschnittlich ihre Rente (in Jahren)
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14,7
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18,2

12,7

13,2
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14,9

17,2

13,6 18,2

13,8 18,9

19,8

20,9

21,7

21,8
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18,5 22,0

Männer Frauen

1970*

1975*
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*alte Bundesländer   ** Daten für 2000 nicht verfügbar      Quelle: Deutsche Rentenversicherung
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Das Alter bei Rentenbeginn

62,4

62,2

62,8

63,1
63,4

63,2
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64,1 64,1

62,1 62,1

62,6

63,2 63,0
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64,0 64,0

64,5
64,2

64,0 64,1

In den vergangenen Jahren ist 
das durchschnittliche Alter, in 
dem Altersrenten erstmalig in 
Anspruch genommen wurden, 
deutlich gestiegen. Betrug es 
im Jahr 1999 noch 62,2 Jahre 
bei Frauen und 62,1 Jahre bei 
Männern, so lag es 2020 bei 
64,2 Jahren bei Frauen und 64,1 
Jahren bei Männern. Der außer-
gewöhnliche und kurzfristige 
Anstieg bei den Frauen von 64,1 
auf 64,5 Jahre zwischen 2018 

und 2019 innerhalb eines Jahres 
spiegelt den Sondereffekt der 
Mütterrente II wider, durch die 
viele Frauen in höherem Alter 
erstmalig einen Rentenanspruch 
erlangten. Würde man diesen 
Effekt herausrechnen, wäre das 
Rentenzugangsalter annähernd 
konstant geblieben. Das ist auch 
daran zu erkennen, dass das Ren-
tenzugangsalter für Frauen 2020 
wieder bei 64,2 Jahren lag. 
Grund für den langfristigen 

Anstieg des Renteneintrittsalters 
ist unter anderem das Auslaufen 
von zwei vorgezogenen Alters-
rentenarten. Die vorgezogenen 
Altersrentenarten konnten in der 
Vergangenheit teilweise schon mit 
60 Jahren in Anspruch genommen 
werden, wie bei der Altersrente 
für Frauen oder bei der Alters-
rente wegen Arbeitslosigkeit oder 
nach Altersteilzeitarbeit. Ein wei-
terer Grund ist die schrittweise 
Anhebung der Altersgrenzen.

Rentenzugangsalter bei Renten 
wegen Erwerbsminderung  
(Frauen/Männer) 1996 bis 2020
(in 3-Jahres-Schritten) 

Rentenzugangsalter bei Altersrenten 
(Frauen/Männer) 1996 bis 2020
(in 3-Jahres-Schritten) 

1996    1999     2002     2005     2008     2011     2014     2017     2020
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